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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvorstände und Betriebsleiter, 
 
die seit heute geltende Coronaschutzverordnung bringt kleinere Veränderungen für den 
Sport mit sich. Neu ist, dass Jugendliche jetzt bis einschließlich 17 Jahre als immunisierte 
Personen gelten. Die Anrechnung der Schultests gilt jetzt für alle Altersstufen, auch für 
bereits volljährige Schülerinnen und Schüler. 
 
Einige Medien hatten berichtet, dass die 2G-plus-Regelung für den Sport in Hallen nicht 
mehr in Kraft sei. Diese Meldungen beruhten auf einem Beschluss des OVG Münster, der 
am Dienstag veröffentlicht wurde. In der neuen Coronaschutzverordnung war die vom OVG 
beanstandete unklare Regelung jedoch bereits konkretisiert und angepasst worden. Für die 
Nutzung der Halle gilt vorerst weiterhin die 2G-plus-Regelung. 
 
Bereits in der aktuellen Verordnung angekündigt ist eine Überprüfung der Regeln mit dem 
Ziel der Lockerungen. Das soll im Kontext der Bund-Länder-Zusammenkunft in der 
kommenden Woche erfolgen. 
 
Die aktuellen Regelungen, Übersichten, FAQ und Aushänge für den Stall finden Sie wie 
immer auf unserer Corona-Themenseite. 
 
Freundliche Grüße 
Ihr Pferdesportverband Westfalen 
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